
Arbeitsablauf der anlassbezogenen Unfallkommission                            Anlage 2a 
 

 

Identifikation 

von UHS und UHL 

durch die Polizei 

(Ziffer 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Untersuchung 

der UHS und UHL 

durch SVB, 

SBL und Polizei 

(Ziffer 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Sitzung 

der 

Unfallkommission 

(Ziffer 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Durchführung 

der Maßnahmen durch 

den SBL, SVB und 

Polizei 

(Ziffer 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Controlling 

durch die Vorsitzende 

der UK 

(Ziffer 7.1) 

 

 

 

 

 

UK  - Unfallkommission 

UHS - Unfallhäufungsstelle 

UHL - Unfallhäufungslinie 

SVB - Straßenverkehrsbehörde; SBL -  Straßenbaulastträger 
DTV - Durchschnittliche tägliche Verkehrsbelastung 

nein 

ja 

ja 

nein 

ja 

Analyse des Unfallgeschehens 

Ortsbesichtigung (Ziffer 4.1) 

Erfassen und Auswerten von Unfalldaten 

Erstellen von Unfalltypensteckkarten 

Identifikation von UHS und UHL (Anlage 3, Tabelle 1) 

Erstellen von Unfalldatenlisten (Muster Anlage 4) und Unfalldiagrammen 

nein 

1-Jahres-UHS 

Knotenpunkt ? 

Einladung durch die Vorsitzende gemäß Ziffer 5.3 (Anlage 1) 

Bewertung und Entscheidung zur belastungsabhängigen Untersuchung 

Beratung der näheren Untersuchungsergebnisse von SVB, SBL und Polizei 

Fristgerechte Umsetzung der 

beschlossenen Maßnahme ? 

Meldung an die Vorsitzende 

der UK 

Erneute Durchführung 

einer Sitzung der UK 

Meldung über den Vollzug an die übrigen 

UK-Mitglieder (Anlage 6) 

Überprüfung der Wirksamkeit 

unmittelbar nach Umsetzung der 

Maßnahmen 

Wirksamkeit der  

Maßnahme  

sichergestellt ? 

Jahresunfallkommission 

Berücksichtigung des 

DTV durch SVB (Ziffer 4.2) 

 

Meldung der UHS und UHL an SVB und SBL 

(Muster Anlage 5) 

ggfls. Nachmelden weiterer VU 

 

ja 

nein Einvernehmliche Beschlussfassung 

von Sofort- und ggfls. längerfristigen 

Maßnahmen ? 

Mitteilung an die 

Aufsichtsbehörde der SVB 

Protokoll der UK-Sitzung durch die 

Vorsitzende oder die örtlich zuständige 

SVB (Ziffer 5.6) 

Unterrichtung der Öffentlichkeit 

Anhörung, Bewertung und 

Entscheidung über die 

Eignung einer Maßnahme 

durch die Aufsichtsbehörde 


